
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©Veröffentlichungsnummer:  0  5 0 1   1 8 1   A I  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  92101782.8 

©  Anmeldetag:  04.02.92 

Int.  Cl.5:  A24C  5 / 4 0  

®  Prioritat:  01.03.91  DE  4107024  ©  Anmelder:  H.F.  &  Ph.F.  Reemtsma  GmbH  &  Co 
Parkstrasse  51 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  W-2000  Hamburg  52(DE) 
02.09.92  Patentblatt  92/36 

@  Erfinder:  Mentzel,  Edgar 
©  Benannte  Vertragsstaaten:  Marienhohe  138 

AT  BE  CH  DE  ES  FR  GB  GR  IT  LI  LU  NL  W-2085  Quickborn(DE) 
Erfinder:  Seidel,  Henning 
In  der  Marsch  18 
W-2121  Mechtersen(DE) 
Erfinder:  Wildenau,  Wolfgang 
Hartwigsahl  128 
W-2061  Bargfeld-Stegen(DE) 

©  Vertreter:  Freiherr  von  Uexkull,  Jurgen-Detlev, 
Dr.  Rer.  Nat.  Dipl.-Chem. 
Alsterufer  18 
W-2000  Hamburg  36(DE) 

©  System  zur  Selbstverfertigung  von  Filtercigaretten. 
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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  System  zur  Selbstver- 
fertigung  von  Filtercigaretten  bestehend  aus  (a)  einer 
Cigarettenpapierhülse  (10)  mit  Filtermundstück 
(12,14),  (b)  einer  Tabakpatrone  (2),  die  fabrikatorisch 
durch  einen  Schneidvorgang  aus  einem  Tabakstrang 
abgeteilt  und  vorgefertigt  ist  und  aus  einer  stirnseitig 
offenen,  der  Tabakfüllung  einer  fertigen  Cigarette 
entsprechenden  und  in  eine  Cigarettenpapierhülse 
einbringbaren  Tabakportion  (4)  besteht,  deren  Man- 
telfläche  aus  einer  derart  luftdurchlässigen  Umhül- 
lung  (6)  aus  vollständig  rauchbarem  Material  gebil- 
det  ist,  daß  sie  als  solche  nicht  abrauchbar,  aber 
nach  Einbringung  in  die  Cigarettenpapierhülse  (10) 
durch  Rauchen  konsumierbar  ist,  die  dadurch  ge- 
kennzeichnet  ist,  daß  die  Tabakpatrone  bereichswei- 
se  unterschiedliche  Durchmesser  (16,16')  aufweist 
und  daß  diese  aus  verschiedenen  Tabakmischungen 
bestehen. 

FIG.1 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  System  zur  Selbstver- 
fertigung  von  Filtercigaretten  gemäß  Oberbegriff 
Hauptanspruch. 

Tabakpatronen  zur  Selbstverfertigung  von  Ci- 
garetten  sind  zum  Selbstdrehen  von  Cigaretten  aus 
der  DE-PS  889  578,  aus  der  NL-PS  6  703  935  und 
sowohl  zum  Selbstdrehen  als  auch  zum  Stopfen  in 
Hülsen  aus  der  DE-OS  3  244  906  und  ebenso  aus 
dem  DE-U-8  326  921  und  DE-U-8  309  186  be- 
kannt.  Alle  diese  Patronen  beruhen  darauf,  daß 
deren  Umfang  bzw.  Umhüllung  zwar  aus  vollstän- 
dig  rauchbarem  Material  besteht,  aber  derart  luft- 
durchlässig  ist,  daß  die  Patrone  selbst  nicht  ab- 
rauchbar  ist,  sondern  erst  nach  Einbringen  in  eine 
Cigarettenpapierhülse  durch  Rauchen  konsumier- 
bar  ist. 

Eine  gleiche  Tabakpatrone  wird  als  System 
gemäß  DE-OS  3  407  461  bzw.  EU-A-0  155  514 
vorgeschlagen,  die  neben  der  üblichen  Formstabili- 
tät  einer  fabrikatorisch  vorgefertigten  Patrone  hin- 
sichtlich  Länge  und  Querschnitt  so  bemessen  ist, 
daß  sie  dicht  an  der  Innenfläche  der  Cigarettenpa- 
pierhülse  anliegt. 

Der  Nachteil  derartiger  Systeme,  bei  denen 
insbesondere  gemäß  DE-PS  34  07  461  die  Tabak- 
patrone  längenmäßig  an  eine  mit  einem  Filterpfrop- 
fen  versehene  Cigarettenpapierhülse  angepaßt  sein 
muß,  besteht  darin,  daß  dem  Konsumenten  die 
Möglichkeit  fehlt,  den  Geschmack  der  selbstgefer- 
tigten  Cigarette  zu  beeinflussen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  ein  System  der 
eingangs  erwähnten  Art  vorzuschlagen,  bei  dem 
der  Verbraucher  in  freier  Wahl  die  Geschmacks- 
richtung  der  von  ihm  verfertigten  Cigarette  individu- 
ell  besser  beeinflussen  kann.  Ferner  ist  es  Aufgabe 
der  Erfindung,  ein  System  vorzuschlagen,  bei  dem 
Tabak  zugunsten  des  Verbrauchers  eingespart  wird 
und  ferner  unterschiedliche  Tabakmischungen  ver- 
schiedener  Geschmacksrichtungen  eingesetzt  wer- 
den  können. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  daher  ein  Sy- 
stem  gemäß  Kennzeichen  Hauptanspruch  vorge- 
schlagen,  wobei  besonders  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsformen  in  den  Unteransprüchen  erwähnt  sind. 

Durch  die  erfindungsgemäß  ausgebildete  Ta- 
bakpatrone  ist  es  überraschenderweise  möglich, 
dem  Selbstverfertiger  von  Cigaretten  die  Möglich- 
keit  zu  geben,  durch  Auswahl  der  Tabakpatrone  die 
Führung  des  Hauptstromrauches  zu  verändern  und 
damit  auch  Aroma  seiner  Cigarette  zu  verändern. 

Durch  die  Form  der  Tabakpatrone  läßt  sich  der 
Hauptstromrauch  aus  der  Tabakpatrone  je  nach 
Wunsch  kanalisieren  oder  verwirbeln,  was  in  Zu- 
sammenhang  mit  einer  Perforation  im  Übergangs- 
bereich  zwischen  Cigarettenpapierhülse  und  Mund- 
stücksbelagpapier  entsprechend  verstärkt  werden 
kann. 

Der  weitere  Vorteil,  der  sich  durch  die  Durch- 

schnittsverringerung  und  dadurch  ergibt,  daß  die 
Cigarettenpatrone  hinsichtlich  des  Durchmessers 
nicht  der  Cigarettenhülse  angepaßt  ist,  ist  die  Aus- 
bildung  eines  nicht  mit  Tabak  angefüllten  Berei- 

5  ches  stromaufwärts  oder  in  unmittelbarer  Nähe  des 
Filterpfropfens,  der  vom  Umhüllungsblatt  umgeben 
wird,  welches  den  Filterpfropfen  vollständig  und 
den  unteren  Rumpf  der  sich  anschließenden  Hülse 
aus  Cigarettenpapier  umgibt.  Da  der  Konsument 

io  seine  Cigarette  niemals  bis  genau  an  den  Rand 
des  Filterpfropfens  aufraucht  und  demzufolge  in 
der  Regel  bei  den  heutzutage  marktüblichen  Filter- 
hülsen  etwa  13%  oder  mehr  der  Tabakmenge  des 
Tabakstranges  beim  Ausdrücken  einer  Cigarette 

75  verwirft,  erhält  er  durch  diese  im  Bereich  des  Fil- 
terstopfens  sich  ergebende  Durchschnittsverringe- 
rung  der  Tabakpatrone  einen  Leerraum  ohne  Ta- 
bak,  den  er  sonst  verwerfen  würde.  Zum  Ausgleich 
dafür,  daß  eine  Patrone  mit  geringerer  Tabakmen- 

20  ge  angeboten  wird,  können  unter  Beachtung  der 
gesetzlich  vorgeschriebenen  Mindestmenge  von 
beispielsweise  25  g  Feinschnittabak  je  Schachtel 
mit  Tabakpatronen  nicht  30,  sondern  beispielswei- 
se  32  Tabakpatronen  unter  Einhaltung  der  gesetzli- 

25  chen  Vorschriften  dem  Konsumenten  zur  Verfü- 
gung  gestellt  werden. 

Diese  Verringerung  der  Tabakmenge  ergibt 
sich  sowohl  durch  die  Durchschnittsverringerung 
im  Mundstücksbereich  als  auch  durch  die  entspre- 

30  chende  Aussparung  im  meist  unteren  Mittelbereich 
der  Tabakpatrone,  was  ebenfalls  zu  der  Erhöhung 
der  Anzahl  der  Tabakpatronen  von  beispielsweise 
30  auf  32  Patronen  in  einer  25  g  Feinschnittpak- 
kung  beiträgt. 

35  Im  folgenden  soll  die  Erfindung  anhand  von 
Zeichnungen  näher  erläutert  werden;  es  zeigen: 

Figur  1:  einen  Schnitt  durch  eine  selbstge- 
fertigt  erfindungsgemäße  Cigarette; 

Figur  2:  einen  Schnitt  analog  Figur  1  mit  ei- 
40  ner  abgewandelten  Tabakpatrone. 

Bei  der  in  Figur  1  gezeigten  Cigarette  besteht 
die  Tabakpatrone  2  aus  einer  Tabakportion  4,  die 
von  einer  luftdurchlässigen  Umhüllung  6  umgeben 
ist,  deren  Durchlässigkeit  derart  bemessen  ist,  daß 

45  die  Tabakpatrone  als  solche  nicht  rauchbar,  wenn- 
gleich  durch  Rauchen  konsumierbar  ist. 

Die  Cigarettenpapierhülse  10  ist  mit  einem  Fil- 
terstopfen  12  und  einem  Mundstückbelagpapier  14 
versehen. 

50  Die  Tabakpatrone  2  hat  wie  üblich  einen  etwas 
geringeren  Durchmesser  als  die  Cigarettenpapier- 
hülse  10,  damit  sie  in  die  Hülse  einschiebbar  ist. 
Erfindungsgemäß  hat  diese  Tabakpatrone  Bereiche 
16,  deren  Durchmesser  5  bis  25%  und  vorzugswei- 

55  se  10%  kleiner  als  der  der  Tabakpatrone  ist.  Dieser 
Bereich  mit  kleinerem  Durchmesser  kann  zwischen 
der  Mitte  der  Tabakpatrone  und  dem  Mundstück- 
bereich  liegen  und  kann  bei  einer  Ausführungsform 

2 



3 EP  0  501  181  A1 4 

das  Einführende  der  Tabakpatrone  bilden  und  bis 
an  den  Filterpfropfen  einführbar  sein,  wie  es  in 
Figur  1  gezeigt  ist. 

Bei  einer  anderen  Ausführungsform  kann  der 
im  Durchmesser  kleinere  Bereich  16',  wie  es  in 
Figur  2  gezeigt  ist,  in  dem  mittleren  Bereich  oder 
im  ersten  Drittel  der  Tabakpatrone  liegen. 

Die  Herstellung  derartiger  Tabakpatronen  läßt 
sich  auf  herkömmlichen  Vorrichtungen  durchfüh- 
ren,  indem  entweder  der  Tabakstrang  in  entspre- 
chenden  Abständen  in  seinem  Durchmesser  verrin- 
gert  wird  und  nach  Umhüllung  geteilt  und  durch 
Umkehren  der  jeweiligen  Abschnitte  gleich  gerich- 
tet  wird.  Bei  einer  anderen  üblichen  Herstellungs- 
weise  können  analog  der  Filtercigarettenherstellung 
die  im  Durchmesser  verringerten  Bereiche  der  Ta- 
bakpatrone  gesondert  hergestellt  und  anschließend 
mit  Strängen  der  Tabakpatrone  üblichen  Durch- 
messers  verbunden  bzw.  umhüllt  und  entspre- 
chend  geteilt  werden. 

Die  gesondert  hergestellten  Bereiche  16  der 
Tabakpatrone  mit  geringerem  Durchmesser  können 
andere,  vorzugsweise  preisgünstigere  Tabakmi- 
schungen  als  die  der  Tabakpatrone  enthalten. 

Vorzugsweise  beträgt  die  Länge  des  im  Durch- 
messer  kleineren  Bereiches  16  das  2-bis  4-fache 
des  Durchmessers  der  Cigarettenpapierhülse  10; 
dadurch  ergeben  sich  im  unteren  Bereich  neben 
der  gewünschten  Tabakeinsparung  vorteilhafte 
Strömungsverhältnisse,  insbesondere  bei  in  die- 
sem  Bereich  ventilierten  Cigaretten.  Besonders  be- 
vorzugt  ist  eine  Durchmesserdifferenz  zwischen 
Tabakpatrone  2  und  den  im  Durchmesser  kleineren 
Bereich  16  von  etwa  0,5  mm. 

Patentansprüche 

1.  System  zur  Selbstverfertigung  von  Filterciga- 
retten  bestehend  aus 

a)  einer  Cigarettenpapierhülse  mit  Filter- 
mundstück, 
b)  einer  Tabakpatrone,  die  fabrikatorisch 
durch  einen  Schneidvorgang  aus  einem  Ta- 
bakstrang  abgeteilt  und  vorgefertigt  ist  und 
aus  einer  stirnseitig  offenen,  der  Tabakfül- 
lung  einer  fertigen  Cigarette  entsprechen- 
den  und  in  eine  Cigarettenpapierhülse  ein- 
bringbaren  Tabakportion  besteht,  deren 
Mantelfläche  aus  einer  derart  luftdurchlässi- 
gen  Umhüllung  aus  vollständig  rauchbarem 
Material  gebildet  ist,  daß  sie  als  solche  nicht 
abrauchbar,  aber  nach  Einbringung  in  die 
Cigarettenpapierhülse  durch  Rauchen  kon- 
sumierbar  ist, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Tabakpa- 
trone  (2),  deren  größter  Durchmesser  zum  Ein- 
bringen  in  die  Cigarettenhülse  (10)  geringfügig 
kleiner  als  deren  Durchmesser  ist,  Bereiche 

(16)  unterschiedlichen  Durchmessers  aufweist, 
deren  Durchmesser  5  bis  25%  kleiner  als  der 
des  größten  Durchmessers  der  Tabakpatrone 
ist. 

5 
2.  System  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  im  Durchmesser  kleinere 
Bereich  (16)  der  Tabakpatrone  (2)  das  Einfüh- 
rende  der  Tabakpatrone  bildet  und  bis  an  den 

io  Filterpfropfen  einführbar  ist;  (Figur  1). 

3.  System  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  im  Durchmesser  kleinere 
Bereich  (16')  der  Tabakpatrone  (2)  in  dem  mitt- 

15  leren  Bereich  oder  im  ersten  Drittelbereich  der 
Tabakpatrone  liegt. 

4.  System  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Bereiche  unterschiedli- 

20  chen  Durchmessers  aus  verschiedenen  Taba- 
kamischungen  bestehen. 
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